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Aschaffenburg 

 
 

 
Die Vollversammlung des KJR Aschaffenburg am 10.05.2021 möge beschließen: 
 

Anpassung der Zuschussrichtlinien für das Jahr 2021 
 
Antragsteller: Vorstand Kreisjugendring Aschaffenburg 
 
Antragstext:  
 
Die Zuschussrichtlinien werden für das Jahr 2021 wie folgt geändert:  1 
 
Die Zuschusssätze bei den Zuschusstiteln „Mitarbeiterbildungsmaßnahmen auf 2 
Kreisebene“ (I 1.b), „Pädagogische Angebote der Jugendbildung“ (I 2.a), „Zeltlager / 3 
Freizeiten“ (II) und „Internationale Begegnungen“ (III) werden um 50% angehoben. 4 
 
Die Anzahl der zu betreuenden Kinder / Jugendliche werden bei Maßnahmen in den  5 
Bereichen „Zeltlager / Freizeiten“ (II) und „Internationalen Begegnungen“ (III) pro Betreuer 6 
auf 4 gesenkt. 7 
 
Die Veranstaltungen können in Präsenz, online oder hybrid stattfinden. Bei 8 
Veranstaltungen im Bereich „Zeltlager / Freizeiten“ (II) und „Internationale Begegnungen“ 9 
muss die Dauer mind. zwei Zeitstunden täglich betragen.  10 
Bei „Mitarbeiterbildungsmaßnahmen auf Kreisebene“ (I 1.b) und „Pädagogische Angebote 11 
der Jugendbildung“ (I 2.a) werden auch weiterhin täglich je 6 Zeitstunden benötigt. 12 
 
Begründung: 
Auch im Jahr 2021 hat uns die Corona-Pandemie im Griff und daher wird es auch in 
diesem Jahr einige Hürden geben um Maßnahmen umzusetzen, die finanzielle und 
personelle Auswirkungen haben. Um die Mitgliedsorganisationen dabei zu unterstützen 
beantragen wir die Anpassung der Zuschussrichtlinien.  
 

Zuschusstitel Bisher 2021 

Mitarbeiterbildungsmaßnahmen 
auf Kreisebene (I 1.b) 

8,50€ pro Tag und TN 
Mind. 6 Stunden pro Tag 

12,75€ pro Tag und TN 
Mind. 6 Stunden pro Tag 

Pädagogische Angebote der 
Jugendbildung (I 2.a) 

5,00€ pro Tag und TN 
Mind. 6 Stunden pro Tag 
4 TN : 1 Betreuer 

7,50€ pro Tag und TN 
Mind. 6 Stunden pro Tag 
4 TN : 1 Betreuer 

Zeltlager / Freizeiten (II) 
Internationale Begegnungen (III) 

4,50€* / 3,00€ je Tag und TN 
 
6 TN : 1 Betreuer 

6,75€* / 4,50€ je Tag und TN 
Mind. 2 Stunden pro Tag 
4 TN : 1 Betreuer 

 
*wenn mindestens 30% der Betreuer eine zum Zeitpunkt der durchgeführten Maßnahme gültige Juleica 
besitzen oder die Voraussetzungen zum Erwerb einer Juleica zum Zeitpunkt der Maßnahme bereits 
bestanden und die Juleica nachweislich beantragt ist.  


